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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

82/04 Apotheken Arzneimittel

Norm

ApG 1907 §10;

ApG 1907 §24 Abs1;

ApG 1907 §47 Abs2;

ApG 1907 §9;

AVG §8;

VwGG §42 Abs2 Z1;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

Einer Filialapotheke kommt im Verhältnis zu den ö:entlichen Apotheken lediglich "Surrogatfunktion" zu, weshalb im

Falle einer Mitbewerberkonkurrenz mit Verfahrensgemeinschaft der Errichtung der ö:entlichen Apotheke - und somit

der Erteilung der Konzession zur Errichtung und zum Betrieb einer ö:entlichen Apotheke - der Vorzug zu geben ist. Die

Regel der "zeitlichen Priorität" des Einlangens der konkurrierenden Anträge kommt in diesen Fällen nicht zum Tragen.

Vielmehr wäre im Falle der Erfüllung der (insbesondere Bedarfs-) Voraussetzungen die Apothekenkonzession (mit der

Folge der Abweisung des Antrages auf Erteilung der Filialapothekenbewilligung) zu erteilen. Für die Erteilung einer

Filialapothekenbewilligung wäre hingegen nur dann Raum, wenn (gleichzeitig) der Konzessionsantrag - insbesondere

mangels Erfüllung der Bedarfsvoraussetzungen iSd § 10 ApG 1907 - abgewiesen werden müsste, ein "Bedarf nach

einer Verabreichungsstelle von Arzneimitteln" iSd § 24 Abs. 1 ApG 1907 hingegen dennoch bestünde (vgl. E 14. Juli

2011, 2006/10/0016; E 18. April 2012, 2012/10/0027; E 31. Jänner 2005, 2004/10/0185).Einer Filialapotheke kommt im

Verhältnis zu den ö:entlichen Apotheken lediglich "Surrogatfunktion" zu, weshalb im Falle einer

Mitbewerberkonkurrenz mit Verfahrensgemeinschaft der Errichtung der ö:entlichen Apotheke - und somit der

Erteilung der Konzession zur Errichtung und zum Betrieb einer ö:entlichen Apotheke - der Vorzug zu geben ist. Die
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Regel der "zeitlichen Priorität" des Einlangens der konkurrierenden Anträge kommt in diesen Fällen nicht zum Tragen.

Vielmehr wäre im Falle der Erfüllung der (insbesondere Bedarfs-) Voraussetzungen die Apothekenkonzession (mit der

Folge der Abweisung des Antrages auf Erteilung der Filialapothekenbewilligung) zu erteilen. Für die Erteilung einer

Filialapothekenbewilligung wäre hingegen nur dann Raum, wenn (gleichzeitig) der Konzessionsantrag - insbesondere

mangels Erfüllung der Bedarfsvoraussetzungen iSd Paragraph 10, ApG 1907 - abgewiesen werden müsste, ein "Bedarf

nach einer Verabreichungsstelle von Arzneimitteln" iSd Paragraph 24, Absatz eins, ApG 1907 hingegen dennoch

bestünde vergleiche E 14. Juli 2011, 2006/10/0016; E 18. April 2012, 2012/10/0027; E 31. Jänner 2005, 2004/10/0185).
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